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Beratungsgegenstand: 
Errichtung einer Linksabbiegespur auf der B235 im Bereich der Straße zur VVG 
hier: Vorstellung der Planung 
 
I. Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt stimmt der vorgestellten Planung zu.  
 
 
II. Rechtsgrundlage: 
GO NRW, Geschäftsordnung des Stadtrates, Zuständigkeitsordnung des Stadtrates 
 
 
III. Sachverhalt: 
Der Landesbetrieb Straßen NRW plant aus Gründen der Leichtigkeit und Sicherheit des Verkehrs im 
Zuge der Bundesstraße B 235 den Bau von zwei Linksabbiegespuren sowie einer Querungshilfe für 
den Fuß- und Radverkehr im Bereich der Kreuzung mit dem Baumschulenweg. Gleichzeitig wird von 
Seiten der Stadt zeitnah eine Verbesserung der Verkehrssituation im Bereich der bestehenden Kreu-
zung verfolgt, um die verkehrliche Erschließung der angrenzenden Siedlungsgebiete zu verbessern. 
Das Ingenieurbüro Gnegel GmbH hat die notwendige Planung hierfür bereits erarbeitet. Eine entspre-
chende Vereinbarung mit den Landesbetrieb Straßen NRW über die Errichtung der zwei Linksabbie-
gespuren und der Querungshilfe steht kurz vor dem Abschluss. Vor diesem Hintergrund soll in der 
Sitzung des Ausschusses für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt die Planung von einem Ver-
treter des Ingenieurbüros Gnegel GmbH vorgestellt werden.  
 
 
IV. Finanzielle Auswirkungen:  
Entwurf Haushaltsplan 2019 
Produkt: 120100 
Kostenstelle: 3200 
Sachkonto: 521601: 180.000,00 € (Linksabbieger-Anbindung B235-VVG)  
Sachkonto: 414101: 150.000,00 € Erstattung Landesbetrieb Straßen NRW  
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